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Eichelbekg) bei Roßstal! an die Bäume auf—

knupfen.
Nachdem die Herrlichkeit der neuen Re—

genten kaum ein halbes Jahr (von Pfingsten

bis Michaelis) gedauert hatte, kam Karl IV.

mit einem Kriegsheere vor die Stadt und schlug

sein Lager bei Mögeldorf auf, von wo aus er

die Stadt aufforderte, sich ihm zu ergeben.

Der neugebackene Rath wußte sich in seiner

Herzensangst nicht zu rathen und zu helfen, und

mußte endlich die Stadt auf Gnade und Un

gnade übergeben.
Sobald der Kaiser im Besitz der Stadt

war, hob er den von den Rebellen erwählten

Rath und alle Freiheiten, welche dieser den

Zunften bewilliget hatte, wieder auf und gab

den vertriebenen Rathsherren ihre Aemter und

Würden wieder. Die vorzüglichsten Aufwieg

ler ließ er in's Gefängniß werfen, sieben da

von mit dem Schwerte hinrichten, die übrigen

aber mit Ruthen ausstreichen und dann des Lan

des verweisen.

DieZünfte aber, welche an dem Aufruhr

Theil genommen hatten, wurden zu einer großen

Geldstrafe verurtheilt und dabei so strenge ver—

fahren, daß demjenigen, der seinen Antheil
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